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4699. Baulinien (Abänderung). Am 24. April 1969 er­
suchte der Gemeinderat Opfikon um Genehmigung seines Be­
schlusses vom 14. Januar 1969 betreffend die Abänderung 
der Baulinien an der Sägereistrasse III. Kl. in der Kurve 
Sägerei-/Cherstrasse. Die öffentliche Ausschreibung im kan­
tonalen Amtsblatt unter gleichzeitiger Mitteilung an den be­
troffenen Grundeigentümer erfolgte am 31. Januar ] 969. Ge­
mäss dem Zeugnis des Bezirksrates Bülach vom 23. April 
1969 sind geg·en die Vorlage keine Rekurse eingereicht wor­
den. 

Die Sägereistrasse ist eine ausgesprochene Quartier­
strasse, deren Baulinien vor der Bauausführung im Rahmen 
eines Quartierplanverfahrens mit Regierungsratsbeschluss Nr. 
2169/1960 festgesetzt wurden. Im Zusammenhang mit der 
Ueberbauung eines angrenzenden Grundstückes ist es ange­
zeigt, die Baulinie in der Kurve Sägerei-/Cherstrasse den tat­
sächlichen Verhältnissen anzupassen. 

Der Genehmigung der Vorlage steht nichts entgegen. 
Auf Antrag der Baudirektion 

beschliesst der Regierungsrat: 
1. Der Beschluss des Gemeinderates Opfikon vom 14. Ja­

nuar 1969 betreffend die Abänderung der Baulinien an der 
Sägereistrasse III. Kl. in der Kurve Sägerei-/Cherstrasse wird 
gemäss dem ein r i hten Plan g 'llchmiot. 

II. Der Gemeinderat Opfikon wird eingeladen, die vor­
stehende Genehmigung öffentlich bekanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Opfikon unter Rück­
sendung von zwei Plänen mit dem Genehmigungsvermerk, an 
den Bezirksrat Bülach sowie an die Direktion der öffentli­
chen Bauten. 

Zürich, den 23. Oktober 1969. 

Vor dem Regierungsrate, 

Der Staatsschreiber: 

Dr. Epprecht 
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